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Cap . XV . 181

XV .

Einige Carlsruher neue Einrichtungen der —

ſelben Zeit ( 1784 bis 1789 ) Y.

Die Polizei - Deputation , beſonders die Armenanſtalten .
Das Hoſpital .

Waͤhrend die beſchriebenen Fortſchritte — und an⸗

dere , die beſſer unten vorgetragen werden — ſich im

Land ausbreiteten , ging die Reſidenz noch mit eini⸗

gen hoͤhern Muſtern voran .

Ihre locale Polizei , in der Hand des Ober⸗

amtes , ſchien dem Markgrafen nicht mehr kraͤftig genug

zur Bemeiſterung aller Staͤnde am Hof , in den Dicaſte⸗

rien , im Militaͤr und unter den Fremden . Es war nicht

von einer hohen , geheimen und gefaͤhrlichen Polizei ,

ſondern von einer einfachen , wohlthaͤtigen die Rede , die

nur fuͤr ihre Objecte alle Jurisdictionen vereinigen ſollte .

Statt daß das Oberamt fuͤr Stadt und Dorfſchaften mit

vielen , zum Theil wichtigern Gegenſtaͤnde zerſtreut war ,

und daruͤber die im Einzelnen klein ſcheinende Sorgen

der Ortspolizei , wobei demſelben ohnehin viele Neckereien

und Widerſezlichkeiten aufſtieſen , in die lezte Reihe

) Das noch Neuere und Vollſtaͤndigere liefert Hart le⸗

bens ſtatiſtiſches Gemaͤlde der Reſidenzſtadt Carloruh ,
1815 .
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ç
ſeiner taͤglichen Beſchaͤftigungen ſezte — ſollte die new

te Polizei - Stelle gerade ihr Hauptgeſchaͤft daraus

machen , daß durch die Summe der vielen kleinen Be⸗

ſorgungen und durch deren feſte , ſchnelle Handhabung ,

das groſe Reſultat eines angenehmern , ruhigern , und

allen Nothſtand mehr entfernenden Lebens in der anwach —

fenden Reſidenz , in dem mitverbundenen Klein - Carlsruh “)

und in der ſtaͤdtiſchen Gemarkung , gefoͤrdert werde . Ein

Mitglied der Regierung , eines des Kirchenraths zur

Concurrenz bei den Armenſachen , eines der Rentkammer ,

der Militaͤr - Commandant ſelbſt , einer der Carlsruher

Oberbeamten und noch ein eigener Polizeirath , wurden

zur Eroͤffnung dieſer Deputation ernannt , welcher einſt —

weilen — unter vorbehaltener Erſtreckung ihres Wir —

kungskreiſes auf noch andere Polizeigegenſtäͤnde — die

Aufſicht auf den Nahrungsſtand der Armen , auf Aus⸗

theilung und Verwaltung des Almoſens , auf Guͤte und

Taxen des Fleiſches und Brodes , auf alles Gewicht und

Maas , auf die Wirthshaͤuſer und beſonders auf ihre

naͤchtliche Ruhe , auf verbotenen Bier - und Weinſchank ,

den viele Unberechtigte trieben , auf das heimliche Beher —

bergen fremder Perſonen , wodurch ſich allerhand unge —

) Dem ſogenannten Doͤrflein . Die Polizeibehoͤrde forderte
i. J . 1800 den Stadtmagiſtrat auf , daß die Dorfgemeine
mit der Stadtgemeine vereinigt werden moͤchte. Es fand
damals keinen Eingang . Aber was wahr iſt , betreibt ſich
in die Laͤnge ſelbſt ; ſpaͤterhin erfolgte Die Bereinigung .
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betene Gaͤſte hereinzogen und oft anſiedelten , auf die

Ruhe und Reinlichkeit der Straſſen , und auf die Ab —

ſtellung des Bettelns — uͤbertragen wurde .

Der Markgraf ſagte zum Regierungs - Deputatus ,

der ſich bei ihm anmeldete , das weiſe Wort : „ Wollen

doch die Herren ſorgen , daß bei der neuen Polizei mehr

gethan als geſchrieben werde . “ Er ſtellte dieſelbe

unmittelbar unter Seine , oder in Abweſenheits - Faͤllen

unter des Miniſteriums Befehle , und nahm ſelbſt alle

Sonntage den Polizei - Rapport von einem der Deputaten

an . Durch dieſen Zutritt wuchs das Anſehen dieſer Be -

hoͤrde , in deren Ermeſſen es dabei geſtellt war , ob ſie,

wenn gegen ihre Vorſchrift oder Strafanſaͤze an den Re -

genden recurrirt wurde , dem gemeinen Beßten gemaͤs

finde , mit der Execution vorzufahren oder einzuhalten .

Den aufgeſtellten 8 Polizeidienern wurden , gegen Wider⸗

ſezliche oder Beleidiger , die Rechte der Selbſthilfe , die

eine militaͤriſche Wache hat , eingeraͤumt. So lautete

die gedruckte Verkündung ; eine ſchriftliche Inſtruction

aber beſchraͤnkte, wie billig , die Strafgewalt und die

Eingriffe der Polizei in die buͤrgerliche Freiheit . Dieſelbe

durfte z. B . in kein Privathaus eindringen ; ſollte auch

fúr kleine Verſehen nur kleine Taxen —die nicht ehren —

ruͤhrige Strafen ſind — anſezen , aber ſchnell und

ſicher einziehen ; hauptſaͤchlich ſich der groͤßten Gleich⸗

heit in Behandlung der Inwohner befleiſſigen ; aber zu

dieſer Abwaͤgung wahrer Gleichheit , mußte das verſchie⸗
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dene Gewicht jeden Standes , und das geeignete Benehmen

gegen jeden , eingelegt werden .

Die Deputation fing damit an , daß ſie , fuͤr jeg⸗

liches der ihr anvertrauten Faͤcher die Erneuerung der

ſchon vorhandenen Verordnungen , und ihre Erweiterung ,

in Druck ausgehen ließ ; nachmals wurde wirklich nicht

mehr geſchrieben , als die Geſchaͤfts⸗Verantwortlichkeit

nothwendig erforderte — kurze Reſultate , ſelten aber

der Vortrag der Parteien . Ein Deputirter war immer ,

nach militaͤriſcher Sprache , du jour *) . Auch die

Subalternen der Behoͤrde wurden militäriſch , mittelſt

taͤglicher Rapporte und Verſammlungen , zu Puͤnktlich⸗

keit und Einfoͤrmigkeit gewoͤhnt; ſo erzeugte ſich unter

ihnen ein nüzlicher Gemeingeiſt .

Da unter den erwaͤhnten Polizei - Objecten die Ar⸗

menanſtalten das groͤſſere humane Intereſſe haben ,

ſo wird die auf dieſebe verwandte Sorgfalt hier als Bei⸗

ſpiel ausgehoben . Die Armuth Einzelner — ein noth⸗

wendiges Uibel im Staat , das uͤbrigens die gute Seite

hat , uns zu den niedern Dienſten hilfreiche Haͤnde ,
und zu edlen Gaben der Wohlthaͤtigkeit reichlichere Gele⸗

) Dieſer Umwechſel mußte indeſſen bald eine Schwaͤche ver⸗

ſpuren laſſen , und die Organiſation der Polizei der Ne -

ſidenz erreichte erſt ihre beſſere Ausbildung i. J . 1800 ,
da die Deputation fuͤr wichtige Deliberationen fortbeſtand ,

zu ihrem Vorſteher aber und zur alleinigen Fuͤhrung des

laufenden Amtes ein Director , der dem Markgrafen refe⸗
rirte , ernannt ward .
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genbeit gu verfhafen — fradtete man durh ein gez

meſſenes Zuſammenwirken dreier Staatsmittel zu behan⸗

deln : durch Erleichterung der Nahrungsquellen

für jeden der arbeiten kann ; durch richtig berechneten ,

ſchnell und mit Vorſicht gereichten Zuſchuß für denjeni⸗

gen , der nichts oder nicht genug verdienen kann ; und

durch die , nur unter ſolchen Vorausſezungen paſſende

Strenge gegen die Bettelei . Auf den erſten Zweck

wirkten ſchon viele , unſerer beſchriebenen Landesanſtalten ;

Carl Friederich hatte in ſeiner Reſidenz ſeit kurzem

noch einiges hinzugethan , um ſo lang als moͤglich das

Gefuͤhl der Ehre , welches durch eigene Arbeitſamkeit
dem Stand des Almoſenpfruͤndners nochzu entgehen ſtrebt ,

aufrecht zu halten . Buͤrgern , denen es nur an Mitteln

fehlte , um ein gut verſtandenes Gewerb fortzuſezen ,

wurden Vorſchuͤſſe zu 50 fl . — wenn man auch zu zwei⸗

feln hatte , ob alles ruͤckbezahlt werden koͤnne — oft aus

der Staatskaſſe gereicht , und der Almoſenfond ſelbſt gab ,

nach dieſen Beiſpielen , Materialien fuͤr 6 , 10 bis 15 fl.

ſolchen Handwerkern , deren Familien ſonſt in wenigen

Wochen dem eigentlichen Almoſen heimgefallen waͤren .

Die Furcht vor der ſchuldigen Zahlung macht die Leute

ſparſamer damit hauſen , und wenn denn am Ende doch
ein Geſchenk des Nachlaſſes daraus wird : ſo iſt es ein

wohlthaͤtigeres und kleineres , weil inmittelſt noch viele

Wochen lang die Almoſengabe in Anſtand bleiben konnte .

Manche Familie aber arbeitete ſich gluͤcklich aus der Noth ,
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ohne in deren Abgrund zu ſinken . Der Stadtmagiſtrat

ſeines Orts ſchaffte Buchen - und Tannen - Brennholz an ,

um es — da der Ankauf ganzer Klafter den Unbemit⸗

telten zu ſchwer fiel — nach Schuhen zu verkaufen .

Da das herrſchaftliche Bau - und Gartenweſen in Carls⸗

ruh und Gottsau eine Menge Tagloͤhner erforderte , man —⸗

cher Garten - Aufſeher aber damit ſeine Gunſt an Aus⸗

laͤnder vertheilte , die ſich dann nur ſtaͤrker herbei zogen :

ſo wachte die Polizei ſehr hiegegen , ſo lang noch taug⸗

liche Inwohner genug bei Handen waren ; und dieſes

wurde unterſtuͤzt durch den Ernſt , mit dem jezt auf dem

Verbot der naͤchtlichen Beherbergung gehalten wurde . —

Endlich ließ der Markgraf ein Spinn - und Gewerbhaus

bauen , und auf Staatsrechnung eroͤffnen . Man wußte ,

daß die Beſoldung eigener Spinnmeiſter , die Oeconomie

der Heizung , der Geraͤthſchaften , des Materials in Wolle ,

Baumwolle und Leinen , offenbaren Verluſt erzeugen

muͤſſe ; aber es war ein zweckmaͤſiger Bildungsaufwand

und eine nothwendige Begleitung gruͤndlicher Armenan —

ſtalten . Denn nun konnte der traͤge Almoſen - Sollicitant ,

der keine Arbeit zu finden vorgab , in das Gewerbhaus

gewieſen werden . Zugleich waren die Saͤle eine Waͤr —

mungsanſtalt fuͤr Arme im Winter , denen nicht verboten

war , auch eigene Arbeit , ſofern ſie nicht ſtoͤrte, dahin

zu bringen . Hinwiederum konnte taͤglich jeder Arme ,

der ein beſſeres Erwerbmittel anzeigte oder der keinen

Almoſen - Zuſchuß verlangte — das Gewerbhaus ver⸗
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laſſen . — Koſt und Wohnung war ohnehin nicht mit

dem Inſtitut verbunden . Schon im erſten Jahr der

polizeilichen Ermunterung , 1787 , ſtieg die Zahl der

arbeitenden Kinder auf 60 , der Erwachſenen auf 30 ,

und zu Hauſe ſpannen das abgelangte Material 43 ) .

Es wurden neben dem , wochentlich baar ausbezahlten

Spinnlohn , Praͤmien ausgetheilt — dieſe aber nicht

nach Maas des Nothſtandes , ſondern des vorzuͤglichen

Geſchicks h .

Der zweite Hauptgeſichtspunct ward in eine kluge

) Man hatte in fruͤhern Jahren den Fehler gemacht , den

herrſchaftlichen Spinnerlohn allgemein fuͤr die Armen zu

erhöhen . Die Folge war theils , daß Weiber , die das

Material in ihre Wohnungen bekommen hatten , es um den

gemeinen Preis von andern ſich ſpinnen lieſſen , und den

Profit , der nur eine Ermunterung ihres Fleiſſes haͤtte ſeyn

ſollen , in unwuͤrdiger Traͤgheit erhaſchten ; theils , daß

neidiſch alle Spinnerinnen im Lohn aufſchlugen , oder alle

nur der Herrſchaft ſpinnen wollten . Der Privatunterneh⸗

mer konnte ihre Anzahl oft nicht mehr zuſammen bringen ,

die Preiſe in der Gegend wurden auf Augenblicke verwirrt ,

und der Handel des Leinen war nah daran , einen Stos

zu bekommen . Man ging alſo bald auf die natuͤrlichen

Preiſe zuruͤck und verwies die Einzelnen wegen uͤbriger

Nothdurft an die polizeiliche Unterſuchung .

E Auch dieſe Anſtalt , welcher urſpruͤnglich eine eigene Staats⸗

commiſſion vorſtand , wurde 1800 erſt naͤher mit der Po⸗

lizei , unter einerlei Directorium vereiniget . Doch blieb

das Rechnungsweſen geſondert . Damals ſtieg die Zahl

der Arbeiter auf 200 , und der Hof nahm einigemwal die

Einladung an , das Inſtitut mit Seiner Gegenwart zu

ehren und zu beleben .
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Adminiſtration des Almoſens geſezt . Man ſah die rich⸗

tige Bemeſſung der oͤffentlichen Unterſtuͤzung fuͤr überaus

wichtig an . Denn gibt man zu viel — mehr als der

ſchamhafte Arme erwirbt , der zur Zeit noch ohne offent⸗

liche Hilfe , ſich ſchwer durchbringt : ſo wird das Almoſen

zum bequemern Brod ; ſo wird die Arbeitſamkeit und

Sparſamkeit niedergeſchlagen — dieſe beſſere , reichere

Quellen der Verſorgung — und zum Lohn fuͤr ſolche

Guͤte, finden ſich nur noch mehr jammernde Muͤſiggaͤn⸗

ger , endlich ein erſchoͤpfter Almoſenfond , deſſen Zufluͤſſe

ſelbſt , aus Mißfallen der beitragenden Zuſchauer ſich
mindern . Gibt man aber zu wenig , und laͤßt den Ar⸗

men bei einiger Gabe noch der Gefahr ausgeſezt , daß er

hungern oder frieern muß : ſo wird gegen die erſte Pflicht
der Obrigkeit gehandelt , ſie ſchuͤzt das Leben und die

Geſundheit ihrer Buͤrger nicht ; ſie laͤdt ſelbſt zum Bet -

teln und zu andern Vergehen ein , die ſie dann kaum

noch beſtrafen kann . Es mußte alſo das ſtreng zu be⸗

rechnende Lebensbedürfniß von allem , was nur

zu Wohlſtand und Gemaͤchlichkeit gehoͤrt, abgeſchieden
werden . Das Nothdirftige war auh dem Un -

wuͤrdigſten zu reihen , ſobald er nicht mit dem Tod ſollte

geſtraft werden . Am andern Ende hingegen wurde kein

Anſpruch auf ſtandesmaͤſige Unterſtüzung dem ge⸗

meinen Almoſen zugemuthet ; dieſe konnte nur Gegen⸗
ſtand von Gratialien , die der Fuͤrſt daneben vierteljaͤhrig
an Viele reichen ließ , oder von gewiſſen Stiftungs⸗

guter

fom

Sin



Gnif

Cap . XV , 189

Vertheilungen , die zu beſonderer Erquickung beſtimmt

waren , ſeyn . Die Lebensnothdurft nun wurde auf 4

Puncte zurückgefuͤhrt : auf Koſt , ſoviel gegen die Ent⸗

kraͤftung des Koͤrpers noͤthig iſt ; auf Bedeckung bei Tag

und Nacht , ſo viel Geſundheit und Sittlichkeit fordern ;

auf ein Obdach , ſammt Waͤrmung und Brennoͤhl ; end⸗

lich in Krankheiten , auf die nothwendige Arzenei und

Pflege , die auch den Alten und Gebrechlichen noͤthig ſind ;

anhangsweiſe auf das Begraͤbniß der Todten . Nach

den damaligen Preiſen machte man den Anſchlag des

ſtrengen Bedürfniſſes auf ufl . 7 kr . wochentlich fùr einen

ledigen Menſchen ; fuͤr Eheleute aber auf einen Conven⸗

tionsthaler im Sommer und einem Laubthaler im Win⸗

ter . Fuͤr ein kleines Kind rechnete man weitere 30 Kreuzer

wochentlich hinzu ; ſo konnte der Vater einer zahlreichen

Familie , mit ſeiner ſparſamſten Ausgabe , 4fl . beduͤrfen.

In Gegenrechnung wurde unterſucht : wie viel der be —

fragte Menſch durch Arbeit verdiene oder verdienen koͤnne ?

Das was noch fehlte , wurde dann vom Almoſen zuge —

ſchoſſen . Das natuͤrliche Ungeſchick wurde dem Armen

nicht zur Laſt geſchrieben ; wohl aber die Traͤgheit und

die Liederlichkeit . Durch ſie darf es ihm nicht gelingen ,

daß der Almoſen - Zuſchuß vergroͤſſert werde ; er erhielt

nur gerade ſo viel , als er neben dem Verdienſt des

guten Fleiſes noch immer brauchen würde — aber dazu

kam dann die Anhaltung zur Arbeit mit ſcharfen Mitteln .

Hingegen , vorzuͤgliche Auszeichnungen im Fleiß
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oder Geſchick , wurden dem wuͤrdigen Armen ſelbſt , und

nicht dem Almoſen zu Gut gerechnet ; wenn z. B . eine

Weibsperſon , die wochentlich 42 Kreuzer mit anhalten⸗

dem Spinnen verdient , 24 Kreuzer Zuſchuß erhielt : ſo
wurde ihr auch dann nichts abgebrochen , wenn ſie 48

Kreuzer durch arbeitende Anſtrengung —die ſonſt bald

aufhoͤren würde — erbeutete . Kinder uͤber ſechs Jahr

alt , konnten ohne Benachtheiligung ihrer phyſiſchen Zu⸗

nahme , ſchon zu einigem Arbeitsverdienſt kommen , ſeit⸗
dem durch Abtheilung der Groͤſſern und Kleinern in der

Schule , keines mehr aldort , zum Verderben der Seele

und des Koͤrpers, zu lange ſizen muß .

Uiber andere Hilfsquellen , nach denen ſich forſchen

ließ , wurden ebenfalls Grundſaͤze gefaßt . Oft hat der

Arme noch etwas Eigenthum . Seine wenigen Geråth -

ſchaften und ſein Handwerkszeug — ſo lange noch eini⸗

ger Verdienſt deſſelben in Gegenanſchlag kam — wurde

ihm nicht zugemuthet anzugreifen ; wie aber wenn vom

lezten Stuͤck Akers , oder vom Haͤuslein , worin die Fa⸗

milie noch ihre Zuflucht hat , die Rede wird ? Oft ließ

durch eine maͤſige, einmalige Hilfsgabe ſich noch Rath

ſchaffen ; aber ſtaͤndiges Wochen - Almoſen wurde Keinem

gereicht , der noch ſolche naͤhere Mittel hat , damit er und

Andere deſto ſicherer einen erklecklichen Armenfond vorfin⸗
den , wenn ſie einſt keine mehr haben . Hilfe von Ver⸗

wandten — ließ ſich mit Zwang nur zwiſchen Eltern ,
Kindern und Gatten anfordern ; die Seitenverwandten
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aber wurden zårter an ihrer Liebe und Ehre ergriffen —
zuweilen auch am Eigennuz , damit die einſtige Verlaſ —

ſenſchaft des gering bemittelten Freundes ihnen unge⸗

ſchmaͤlert zufallen moͤge . Daher die Wichtigkeit der all⸗

gemeinen Verkuͤndigung : „ daß alles ſtaͤndige Almoſen

nur als Vorſchuß und Schuld zu behandeln ſey , ſofern

der Empfaͤnger noch Vermoͤgen erwirbt oder hinterläͤßt “.

Was endlich den freien Gutthaͤter anlangt , Der einem Xre

men etwas beſtimmtes fortreicht , aber den Willen erklaͤrt ,

daß dieſem darum kein Abzug an ſeinem Almoſen ge —

macht werde : ſo wurde jede Bedingung einer milden

Gabe allerdings geehrt . Dies war im Anfang beſchwer⸗

lich ; ſo wie aber die Deputation das groͤſſere Vertrauen

des Publicums uͤber die Zweckmaͤſigkeit ihrer eigenen

Austheilungen gewonnen hatte : ſo hat faſt Jedermann

dieſelben ihr gern uͤberlaſſen.

In der Art und Weiſe wie die Unterſtuͤzung ge⸗

geben wird , fanddie Polizei ein wirkſames Verwaltungs⸗
mittel . So wenig als moͤglich das Geld in die Hand
des Armen . Es wurde fuͤr ihn das Quartier bezahlt *) ,
—

) Damit wurde die bitterſte Noth vertilgt , in der ſonſt ganze
Armenfamilien , wenn die rechtliche Execution ſie aus der

Miethwohnung trieb , zur Schau ſtanden . Nun aber nah⸗
men die Beſizer der geringen Haͤuſer in Klein - Carlsruhe
die Armen ſehr gern auf ; 4 auch 5 Haushaltungen waren

oft unter einem Dach ; der Eigenthuͤmer hatte ſeine ſichere
und reichliche Rente .
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das Holz , die Haupt - Kleidung *) und nåhtlihe Be -

deckung , die Arzenei — in Natur gereikt . Was man

aber fuͤr Detailbeduͤrfniſſe , in Geld geben mußte , ver⸗

willigte man — ſo lang noch Hoffnung da war , es

habe der Arme nur einen Stos des Ungluͤcks erlitten , und

moͤchte ſich wohl noch ermannen , um nicht zum Stand

des gewoͤhnlichen Almoſenpfruͤnders herabzuſinken —lieber

in einmaliger Geldgabe von 6 , 12 fl. Wo aber ſtaͤndige

Wochen - Almoſen unvermeidlich waren , wurden ſie nur

auf 1 bis 2 Jahre verwilligt , damit die Polizei erinnert

werde , nadh einigem Zeitraum aufs Neue zu prüfen ,

ob die Umſtaͤnde des Armen noch gleich - dringend ſind ?

Gebrechliche Ledige , und Kinder die zumal von lieder —

lichen Muͤttern zu entfernen waren , ſuchte man in Ver —

pfründung zu bringen , ſo , daß die Deputation ſelbſt den

protocollirten Accord mit dem Koſtgeber abſchloß , ihn

nadh Umſtaͤnden wieder aufheben konnte , und oͤfter nach

der guten Haltung des Pfleglings ſehen ließ . Dieſer

wurde dann von einem Commiſſaͤr ohne Zeugen gefragt ,

ob er zufrieden fey ? Geſunde Arme konnten taͤglich im

Polizeizimmer ſelbſt vortreten , und es gehoͤrte zu den

beßten Vergnuͤgen der neu errichteten Behoͤrde, daß der

in

*) Bei den noh weiter ausgebildeten Polizei- Anftalten von

1800 wurden alte Kleidungsſtuͤcke eingeſammelt und eine

vorraͤthige Garderobe geordnet , aus der man , je nach der

Groͤſe und Tauglichkeit , die Bedeckung hervorlangte , die

nun eben ein erſchienener Armer brauchte .
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in Amtſtunden anweſende Deputatus , der nicht wie ein

Amtmann mit vielen andern Dingen zerſtreut war , die

verlaſſenſte Menſchenklaſſe recht genau anhoͤren, und ſo

ſein eigenes Anſehen ihr zuwenden konnte , ohne ſie blos

an einen untergeordneten Schreiber zu verweiſen . Nach

dieſem taͤglichen Beiſpiel konnten auch die Inſpectoren
der Stadtquartiere und die Polizeidiener nicht anders ,

als allmaͤlig gelinder , mit den Armen umgehn . In den

Gemuͤthern dieſer Leidenden ſelbſt aber wirkten Furcht

und Vertrauen zuſammen , ihre Angaben wurden daher

meiſtens wahr erfunden — ſtatt daß der Bettler , wenn

er in die Haͤuſer ſchleicht , ſein Jammern uͤbertreibt , weil

er keine Pruͤfung zu ſcheuen hat und dadurch vollere Gaben

den bewegten Seelen zu entlocken weiß .

Ein anderer Hauptvortheil war der ſchnelle

Vollzug , ohne welchen die puͤnctlichſte Berechnung die

Menſchen noch darben laͤßt . Vor Errichtung der Polizei⸗

Deputation wurden Unterſtuͤzungsbitten von Carlsruher

Inwohnern , bald bei der Regierung , bald bei der Ram -

mer , dem Conſiſtorium , dem Militaͤr, dem Fuͤrſten ſelbſt

uͤbergeben, gingen zum Bericht , kreuzten ſich — der

eine Arme ſchmachtete oder bettelte ein Monat laͤnger,
der andere erſchlich ſich von verſchiedenen Seiten her nur

zu viel . Jezt aber wies jede Behoͤrde in der Reſidenz

ſolche Supplicaten lediglich an die Polizei , und die

meiſte hinderliche Schreiberei nahm ein Ende . Nur die⸗

jenigen Leidenden machten noch etwas mehr Muͤhe ,

IL. Band , N
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welche , alë niht zur Gemeine gehoͤrig , keinen Anſpruch

an dem Stadtalmoſen hatten ; man half ſich aber mit

zweien Grundſaͤzen . Erſtlich wurden die Gaben des Re⸗

genten , und die vom Publicum vierteljaͤhrig geſammel⸗

ten , dafuͤr erklaͤrt , daß ſie keinesweegs den Buͤrgern und

Hinterſaſſen allein , ſondern allen Nothleidenden die , wenn

auch nur vorübergehend , in Carlsruh ſind , zuſtehen .

Zum andern , wenn der Beſchluß eines hoͤhern Collegiums ,

oder einer anderwaͤrtigen Behoͤrde, unter der Der Arme

heimiſch war , eingeholt werden mußte : ſo empfand doch

dieſer ſelbſt keinen Unterſchied , und keinen Verzug , weil

das Carlsruher Almoſen ihm wochentlich die Mittel

ſeiner Nothdurft vorſchoß , und ſich gefallen ließ , nach

Monaten erſt den Erſaz anderswoher zu empfangen . Die

Wohlthat dieſer erſt eingeführten Vorſchüſſe hemmte viele ,

ſonſt ſchwere Thraͤnen , und gewaͤhrte der Adminiſtra⸗

tion den Vortheil , daß ſie die Halbfremden wie die

einheimiſchen gleichheitlich , in Guͤte und Strenge , be⸗

handeln konnte .

Ruͤckſichtlich der durchreiſenden Armen wurde das

Haupt⸗Augenmerk darauf gerichtet , daß ſie vom Stadt⸗

thor aus an gewiſſe Wirthe , mit denen ſchon uͤber ihre

nothduͤrftige Verpflegung fuͤr ei ne Nacht accordirt war ,

gewieſen , und in der Regel am andern Tag fortgeſchafft

wurden . Fuͤr die reiſenden Handwerksburſche aber war

im voraus mit jeder der 37 Zuͤnfte abgeredet , wie viel

ihnen dort gegeben werde , um nicht betteln zu müſſen .
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Die Frage : ob die Polizei Geldmittel genuug haben

werde , um ihre Anordnungen durchzufuͤhren ? ließ ſich

nicht mit Sicherheit voraus beantworten ; aber man huͤtete

fich vor der Aengſtlichkeit , die daruͤber die Güte und Roll -

ſtaͤndigkeit der Anſtalten ſchon verkuͤrzt haͤtte. Wo freiwillige
Beitraͤge des Volkes erklecklich werden ſollen , da iſt nicht
mit bloſen Vorrechnungen und verſprechenden Worten , ſon⸗

dern mit der wirklichen Darſtellung des Schöͤnen und

Erhabenen anzufangen : man ſah bereits keine Bettler

mehr , und hoͤrte doch von keiner Grauſamkeit gegen die⸗

ſelben . Nehmen ſo die Bemittelten erſt ihre eigene Zu⸗

friedenheit ein , dann geben ſie auch willig aus . Bis

zum Jahr 1786 wurden “ an freiwilligen Beitraͤgen in der

Stadt , vierteljaͤhrig nur 150 bis 160 fl. collectirt . Aber

als , ſieben Wochen nach der ſichtbar - beſſern Verſorgung
der Armen , das Volk von den Kanzeln herab zur noth⸗

wendigen Unterſtüzung von feiner Seite aufgemuntert
und dann , bei der erſten Sammlung der Deputation
vom 23ten April 1787 , einiger åuffere Anſtand hinzu⸗

gethan wurde : fo gingen 483 fl. — mehr als dag Dreiz

fahe — ein , und in der Folge ftieg noh) die Gutthåtig -
keit mit der Zahl und den Mitteln der Reſidenzbewohner .
Der Markgraf , der von fruher her jaͤhrliche 520 fl. ing

Almoſen zahlen ließ , that feit der neuen Anſtalt 440fl .
aug feinen Handgeldern hingu *) und wie Dagegen die

) Daher die erleichterten Mittel zu den erſten Vorſchuͤſſen.
N 2
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gemeinen Armen , die ſonſt haͤufig in der Audienz gebettelt

hatten , an die Polizei . Rechnet man weiter die groſen

Geſchenke an Arzeneien , welche alle in der Hofapotheke

gefertigt werden durften , und an unentgeltlich abgege⸗

benem Cameralholz , die bedeutenden Gratialien des Re⸗

genten *) und die ſehr milden Gaben der fuͤrſtlichen

Familie ; ſodann den Ertrag der Klingelbeutel in den

Kirchen , einige Lurus - Abgaben , und Zinſen von kleinen

Stiftungen , endlich die entferntern Quellen , als : das

Pforzheimer Waiſenhaus , welches gegen 1200 fl. an

Carlsruher Waiſen bezahlte , das Land - Almoſen , wel⸗

ches den Vorſchuß für manchen Halbfremden erſezen

half , die Stadtkaſſe , welche die Schulgelder und Biher

für arme Buͤrgerskinder beſtritt ; die Wittwenkaſſen fuͤr

die hoͤhere und niedere Dienerſchaft ; die militäͤriſche La⸗

zarethkaſſe uad die beſondere Einnahme des Reconvale⸗

centen⸗Inſtituts ( wovon unten ) : ſo waren ſchoͤne Mittel

beiſammen , um bei ſparſamer Verwaltung alle Noth

zu heben .

Nach ſcharfer Sonderung der Hausarmen , blieben

deren nur gegen 100 , im Sommer , zu dem ſtaͤndigen

Almoſen geeignet , welche wochentlich etwa b0 fl . , im

1) Dieſe , auf das ganze Land ſich erſtrerkende Gratialien ,

meiſtens fuͤr die Hinterlaſſenen der Staatsdiener , betrugen

in damaliger Zeit fùr den Antheil der Reſidenz , imDurch⸗
ſchnitt , jaͤhrliche 1000 fl . , die Armen⸗Arzeneyen 1600 ,

die Holzalmoſen 500 fl . |
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Jahr 2600 fl. — weit aber im Winter gråfere Noth

und weniger Verdienſt iſt , mit Zuſchlagung einer Quart ,

3250 fl . betrugen . Aber die gleichwichtigen Gaben ,

welche auſſerordentliche hieſen , hatten ungefaͤhr dritthalb —

hundert Koͤpfe zu bedenken . Alle 14 Tage geſchah , in

eigenen Armen - Seſſtonen , die Zu⸗ und Abſchreibung

der Almofen , wobei die zugezogenen Armen - Pfleger

meiſt muͤndlichen Berichte ablegten . Von erheblichen Gaben

einzelner Gutthaͤter , von ihrer Vertheilungsweiſe und

andern Maasnahmen dieſer Adminiſtration , gab man

dem ſich intereſſirenden Publicum die oͤffentliche Nach⸗

richt , bot auch immer die Mittheilung des naͤhern Details

an .

Unter ſolchen Vorausſtellungen konnte nun ohne

Haͤrte an das dritte nothwendige Kraftmittel , an die Ver⸗

tilgung der Bettelei gegangen werden , durch welche der

faule Leib genaͤhrt, die Sicherheit und Ruhe der Buͤrger

angefochten , die genaue Kenntniß der Nothdurft und

ihrer Deckung dem obrigkeitlichen Aug entzogen und an

deren Stelle , hier der bleibende Jammer eines vergeſ —

ſenen Ungluͤcklichen geſezt , dort die Schwelgerei im Bett —

lergewand erzeugt , und die Zahl der Niedertraͤchtigen ver —

mehrt wird . Gegen ſo ſtarke Beweggruͤnde fuͤr den

polizeilichen Ernſt , der mit Einthüͤrmung , mit oͤffent⸗

licher Strafarbeit , und bei ganz herabgeſunkenen Men⸗

ſchen endlich mit Schlaͤgen drohte — erhob ſich eine

ſonderbare Vertheidigungs - Stimme : fromme Gutthaͤter
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in ziemlicher Menge beſchwerten ſich , daf die Polizi
|

fonti

ihre Neigung hemmen wolle , diefen und jenen wohlbe⸗ | iho

kannten Armen ſelbſt zu ſehen und zu erquicken . Um | Á

die Tugend jeder Art zu achten , ſo weit es mit der Durch⸗ w

führung von Hauptanſtalten vereinbarlich iſt — ließ man Whim

zur Befriedigung jener Empfindungen drei eege offen : jin

es ward einem Gutthaͤter nicht verboten , einzelnen Armen Bulin

etwas zuzuſchicken ; auch konnte er der Deputation ſeine | Bii

Gabe mit dem ritig - befolgten Berlangen beliefern , dag

und wie fie an die Genannten beliefert werden folle ;

endlich geſtattete man in einigen Faͤllen , daß ein Armer

in der Wohnung der gutthaͤtigen Perſon Geld oder Speiſe |
t

abholen durfte , wenn er mit ihrem ſchriftlichen Zeugniß ,
|

fei

daß dieſes ihr Wille ſey , gleich als mit einer Sicherheits⸗ fenne

karte , verſehen war . Auſſerdem blieb es jedem Almo⸗ |

ſengenieſſer bei Schimpf und Strafe verboten , in den | fall i
Haͤuſern umher zu ſchleichen ; die Inwohner ſelbſt wurden al di

aufgerufen , dağ fie nothwendig aud ) ihrerfeitë die nad - gefi

tretenden Polizeidiener unterſtuͤzen muͤßten , und faſt Je⸗ Pion

dermann that e5 willig , nahdem einmal der gute Grund breit

dieſer Maasregeln Eingang gefunden Hatte . adie

Was endlich die Strenge gegen durchziehende Bettler

betrifft : ſo wurde ſie jedem durch Zuſtellung eines ge⸗ | si

druckten Verhaltungszettels am Stadt - Thor verkundet ;

wer ohne Paß , oder ſonſt verdaͤchtig war , ſogleich vor |

die Polizei gefuͤhrt; der Unverdaͤchtige aber , wie obſteht ,

zu einem verpflegenden Wirth gewieſen , und ſo die gaſt⸗
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freundliche Aufnahme am Abend dem geringften Fremden

nicht verweigert .

Zu Mainz und zu Carlsruh entſtanden gleichzeitig ,

im Anfang des Jahrs 1787 dieſe neuen , in den meiſten

Beſtimmungen aͤhnlichen, und baldin vielen reichsſtaͤndi —

ſchen Landen nachgeahmten Armenanſtalten ; Wien und

Berlin waren ſchon fruͤher mit ihrem ausgebreitetern

Beiſpiel vorangegangen . Als nachmals das reiche Ham —

burg gleiche Vorkehrungen traf und 1789 ſeine erſten

Verkündungen , wornach dort die gute Sache ins Groͤſſere

und Feinere getrieben wurde , im Druck herausgab : ſo

ſandte jene Anſtalt dieſelben an die aͤltere kleinere Schwe⸗

ſter in Carlsruh , damit dieſe ihre Grundzuͤge darin er⸗

kennen moͤge * )

Sm Badifhen hatte die Pleine Stadt Durlach eben -

falla im Jahr 1787 — und awar einige Monate frúher ,

als die Reſidenz , eine gute Armen - und Spinnanſtalt ein⸗

geführt ; Emmendingen desgleichen ; ſpaͤterhin folgten

Pforzheim und Kirchberg mit Auszeichnung . — So

breitet auch das Gute , wenn es zu einer Lebhaftigkeit

gediehen iſt , ſich aus wie eine uͤppige Pflanze .

Zn Mannheim war eine gang befondere und vor -

*) Cine Abhandlung ͤber die Carlsruher Armenan⸗

ftalten , 1787 , ward in das Journal von und fuͤr Teutſch⸗

land v. 1789 , eingeruͤckt, und in Hamburg gern aufge -

nommen , wie aus dem an den Verfaſſer eingelangten

Schreiben des dortigen Directors Guͤnther zu erſehen war .



200 Cap . XV .

züͤgliche Art der Wohlthaͤtigkeit , ein Reconvaleſcen⸗

ten⸗Inftitut *)} entftanden , und von : 1784 an in

Carlsruh nachgeahmt . Die angewandten Hauptmittel

zur Hebung von Krankheiten geben dem geſchwaͤchten

Armen ſeine Kraͤfte noch lange nicht . Jenes Inſtitut

machte ſichs nun zur eigenen Beſchaͤftigung , hiezu Rind⸗

und Kalbfleiſch , Brod und Mehl , Gerſte , Reis und

Zucker , Wein und Bier , an rechten Orten vertheilen zu

laſſen . Ein Arzt ſchrieb dieſe Staͤrkungs - Recepte , und

gegen ſolche Anweifungs - Billete gaben Gewerbsleute , in

Kraft vorausgegangenen Accordes , die Vietualien ab .

Aus der nehmlichen Kaſſe , zu der der Markgraf jaͤhr⸗

liche 200 fl . und das Publicum ſeine eignen Beitraͤge

gab , wurden auch Krankenwärter an die Lager⸗
ſtaͤtte der , eines beſondern Beiſtands bedürfenden Armen

beſtellt — aber in eigenen Lehrſtunden erſt unterrichtet ,

wie ſie ſich im Heben , Legen , Reinigen , Arzneigeben ,

Beobachten des Kranken , Rapportiren an den Arzt ,

und in der Wachſamkeit gegen geheimes Zuſchleppen ,

zu betragen und zu verpflichten haben .

1789 wurde das groſe Hoſpital eroͤffnet, deſſen

ganzer Bau aus der Staatskaſſe beſtritten war . Ohne

Fundationen abzuwarten , fing Carl Friederich mit

der Anſtalt ſelbſt in ihrer vorzuͤglichen Schoͤnheit an ,

ließ 5000 fl. für den erſten Hausrath verwenden , das

) Die Erfindunz und Verbreitung bes ſeeligen Geh. Raths
Mai .
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jährliche Holz und die Arzneien abgeben . Zwoͤlf Saͤle
kath wurden nach den Krankheitsgattungen und den Beſchlech⸗

i
tern abgetheilt , jeder zu 8 einſchlaferigen Bettſtellen in

geraͤumigem Abſtand ; dazu noch weiterer Raum , im
fii Gangen zu 150 Betten . Uiberall friſche und zugleich

i
temperirte Luft mittelſt Zugroͤhren , die durch die Defen

und Zimmer gehn ; uͤberhaupt wurde fuͤr Reintichkeit und

Gemaͤchlichkeit , wie in den beßten Muſtern Englands
und Italiens , geſorgt . Jeder , deſſen Unheilbarkeit nicht

ausgemacht iſt , Einheimiſcher oder Fremder und von
Sictualing jeder Religion , iſt der Aufnahme faͤhig ; er ſelbſt , oder
infi

für ihn die Armenanſtalt , zahlt ein ſehr maͤſiges Koſt⸗

geld ) . Dem Spitalarzt iſt volle Gewalt hber aes ,

was nur von Ferne ſich auf die Heilung bezieht — uͤber

die Anſchaffung für Kuͤche und Keller , uͤber Kochart und

Geſchirr —eingeraͤumt . Eine eigene Deputation von

jki angefeehenen Staatsdienern half das Anſehen des neuen

n da H Inſtituts heben , und die zugleich verkündeten Hausgeſeze
Bukh regelten das Werhalten der aufgenommenen Patienten

und der fie befuchenden Freunde **) .

*) Lezternfalls taͤgliche 24 kr . — mar der Tax noch in den
war Sh 1790er Jahren . Auch wurden ſeit 1790 dürch eine Societåt

faſt aller Dienſtherrſchaften die Mittel geſammelt , um ihre
erkrankenden Dienſtboten ins Hoſpital aufnehmen zu laſſen .
1801 brachte die Polizei ein ähnliches Inſtitut fuͤr die Kur

sarden, A erkrankender Handwerksgeſellen zu Stand .

++) Greit de Kriegszeit wurde ein Theil des ſchoͤnen Gebzudes

dem vermehrten Militaͤr , bis fuͤr daſſelbe ein eignes Hoſpital
erbaut werden kann , eingeraͤumt.



Neben dieſen Haupt - Anſtalten der Wohlthäͤtigkeit

ſah die Reſidenz in demſelben Zeitabſchnitt , 1786 , eine

neue Witwenkaſſe unter ihrem Bürgerſtand ſich gruͤn—

den ) ; 1787 die Localverordnung ergehen , daß ein in

Carlsruh nicht gebohrner und dorthin recipirter Hand —

werksmeiſter einen Waiſen unentgeltlich in die Lehre

nehmen muß — und 1783 ein kleines Inſtitut fúr den

Unterricht einiger , in Carlsruhe verpflegter Taubſtummen

entſtehen , fuͤr deren Unterricht der Markgraf zuvor einen

jungen Theologen auf Reiſen geſandt hatte .

XVI .

Fortſezung . Neues Geſangbuch . Jubilaͤum des

Gymnaſiums , mit Erinnerungen an deſſen

aͤltere Geſchichte .

Zur allgemeinen Volksbildung , in der das Beiſpiel

der Reſidenz vorangehn ſollte , gehoͤrte der damalige An⸗

fang , die Liturgie , ſo wie die Schulbuͤcher , allmaͤlig zu

verbeſſern — ein warmer Wunſch Carl Friederichs .

Er ſezte eine Conſiſtorialdeputation fuͤr ein neues Geſang⸗

Auch die Wundaͤrzte von Carlsruh , Durlach und Pforz⸗

heim unter ſich , errichteten 1785 eine von dem Regenten

beſtaͤtigte Witwenkaſſe .
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